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Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand in den Jahren 2022 und 2023. Mit Rechtsfra-
gen rund um die Coronaschutzimpfung hatte ich mich während meiner Tätigkeit
für die „Projektgruppe zum Aufbau landesweiter Impfzentren“, die zunächst am
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes
Schleswig-Holstein und sodann am Ministerium für Justiz und Gesundheit ange-
siedelt war, zu beschäftigen. Ich war vom Amtsgericht Lübeck in diese Projekt-
gruppe vom 01.05.2021 bis zum 31.12.2022 abgeordnet.

Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen während der Pandemie hatte und
hat ein hohes Erregungspotential; die Frage der Impfung auch. Für Kinder und
Jugendliche ein Impfangebot zu schaffen, gehörte zu den Aufgaben der Projekt-
gruppe. Die Beschäftigung mit den dazu gehörenden Rechtsfragen führte zu dem
Dissertationsvorhaben.

Für stete Ermutigung und kollegialen Austausch danke ich vor allem der Pro-
jektgruppenleiterin Ruth Hesse, LL.M. und ihrem Nachfolger Hilmar Donner so-
wie natürlich Jenny Hansen und Dr. Philipp Jahn. Sehr anregend waren auch die
Gespräche mit dem ärztlichen Leiter der Impfkampagne Dr. Commentz sowie
meinen Freunden Dr. theol. Sönke Lorberg-Fehring und Dr. phil. Michael Stein.

Ich bin Prof. Dr. Andreas Hoyer äußerst dankbar, dass er sich meinem Promo-
tionsvorhaben sehr bereitwillig und offen angenommen hat; ich fand in ihm stets
einen zugewandten und kundigen Diskussionspartner. Auch Prof. Dr. Rudolf
Meyer-Pritzl danke ich für das zügige und freundliche Zweitgutachten, ebenso
den Doktorand(inn)en des Kieler Zentrums für Gesundheitsrecht für den produk-
tiven Austausch.

Dem Verlag Duncker & Humblot und den Herausgebern Profes. Graf von
Kielmansegg, Hoyer, Lettmaier und Meyer-Pritzl schulde ich Dank für die Auf-
nahme in die Schriftenreihe.

Die Dissertation neben meiner Erwerbstätigkeit am Ministerium und nun wie-
der beim AG Lübeck anzufertigen, kostete einige Zeit und Energie; auf gedank-
liche Abwesenheit und reduzierte Tätigkeit im Haushalt haben meine Frau Jaana
und unsere Kinder Hille, Martha, Anna und Johannes mit liebevoller Nachsicht
und Interesse an meiner Arbeit reagiert. Danke!

Die Arbeit wurde am 03.03.2023 abgeschlossen. Ich habe sie weitgehend un-
verändert gelassen.



Im Jahre 2023 endete nicht nur die Pandemie. Die Coronaimpfungen haben
auch mit dem 08.04.2023 ihren durch die CoronaImpfV kodifizierten Sonder-
status verloren. Auch hat die Ständige Impfkommission die allgemeine Impf-
empfehlung für Minderjährige am 25.05.2023 zurückgenommen. Im Teil E. bin
ich auf einige Fragen der Impfung Minderjähriger nach dem 07.04.2023 einge-
gangen.
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A. Einleitung

SARS-CoV-2 steht für „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“, zu
Deutsch „Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom Coronavirus 2“; eine In-
fektion mit diesem erstmals am 07.01.2020 isolierten Virus hatte bereits 2019 zu
Lungenentzündungen in Wuhan, Volksrepublik China geführt. Die durch eine In-
fektion ausgelöste Krankheit trägt den Namen coronavirus-induced disease 2019
(COVID-19). Die ersten Erkrankungsfälle traten 2019 auf. Bereits im Januar
2020 waren in China 8000 Infektionen diagnostiziert und war von Infektionen in
18 Ländern berichtet worden, darunter Deutschland. Die WHO erklärte bereits
am 30.01.2020 COVID-19 zu einer gesundheitlichen Notlage internationaler
Tragweite und am 11.03.2020 zu einer Pandemie. Bis zum Dezember 2020 war
es weltweit zu mindestens 69 Millionen COVID-19 Fällen und 1,6 Millionen To-
desfällen gekommen. In Deutschland waren bis Dezember 2020 1,2 Millionen
Infektionen labordiagnostisch bestätigt; von diesen waren 7,0 % im Krankenhaus
behandelt, 1,6 % verstarben.1 Schon bald nach der ersten Sequenzierung des Vi-
rus wurde mit der Impfstoffentwicklung begonnen; die ersten Impfstoffe in Eu-
ropa wurden im Dezember 2020 zugelassen; Impfungen werden in Deutschland
seit dem 27.12.2020 gesetzt.

Die Coronapandemie hat nicht nur zu vielen Kranken und Toten geführt sowie
das Sozial- und Arbeitsleben deutlich beeinflusst, sondern auch viele Rechtsfra-
gen aufgeworfen. Neue Fachzeitschriften gründeten sich, das Infektionsschutz-
recht stand im Zentrum auch rechtspolitischer Diskussionen und wurde häufig
geändert. Die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der einrichtungsbe-
zogenen Impfpflicht in § 20a IfSG hat sich geklärt2 und durch Zeitablauf er-
ledigt3, andere Fragen werden bleiben. Zu diesen gehört die Frage der Impfung
Minderjähriger gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Diese steht im Kontext mit
der Frage, wer in ärztliche Heileingriffe bei Minderjährigen und insbesondere in
Impfungen einwilligen darf.

Das BGB definiert den Begriff des Minderjährigen nicht, sondern in § 2 BGB
den der Volljährigkeit, die mit Vollendung des 18. Lebensjahres eintritt. Minder-
jährige sind demzufolge Personen, die jünger sind. Der Begriffsdefinition des § 1
Abs. 2 JGG und des § 1 Abs. 1 Nr. 2 JuSchG folgend, werden als Jugendliche

1 Epidemiologisches Bulletin 2/2021 vom 14.01.2021, S. 8–11.
2 BVerfG, Beschluss vom 27. April 2022 – 1 BvR 2649/21.
3 § 20a IfSG trat bereits am 31.12.2022 wieder außer Kraft, Art. 23 Abs. 4 G vom

11.12.2021 i.V. m. Art. 2 Nr. 1 G vom 11.12.2021; BGBl. 2021 I, 5162.



solche Minderjährige bezeichnet, die schon 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt
sind. Kinder sind Minderjährige, die jünger als 14 Jahre sind, wie sich aus § 1
Abs. 1 Nr. 1 JuSchG und auch aus der Überschrift des § 19 StGB ergibt.

Die vorliegende Untersuchung widmet sich insbesondere strafrechtlichen Fra-
gestellungen in Hinblick auf diese Impfungen, die allerdings nicht isoliert von
Zivil- und Familienrecht beantwortet werden können. Die zu den Corona-Schutz-
impfungen Minderjähriger veröffentlichten Entscheidungen der Oberlandesge-
richte werden dargestellt und erörtert. Die Frage nach der strafrechtlichen Haf-
tung von Ärztinnen und Ärzten, die Minderjährige impfen, wird erörtert und
beantwortet.

I. Zur Impfung als ärztlichem Heileingriff
und Körperverletzung

Eine Impfung ist die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor einer übertrag-
baren Krankheit zu schützen, § 2 Nr. 9 IfSG und als solche eine Maßnahme der
spezifischen Prophylaxe, wie sich aus § 20 Abs. 1 IfSG ergibt. Seit Änderung des
§ 20 Abs. 4 IfSG durch das Masernschutzgesetz4 ist jeder Arzt unabhängig von
den Grenzen der fachärztlichen Tätigkeit zur Impfung berechtigt. Es sind auch
Zahnärzte und Tierärzte zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Co-
ronavirus SARS-CoV-2 bei Personen, die das zwölfte Lebensjahr vollendet ha-
ben, berechtigt, § 20b Abs. 1 IfSG5, allerdings nur bis zum 07.04.2023.6 Diese
Vorschrift galt ursprünglich auch für Apotheker; mittlerweile sind Apotheker
aber nicht mehr aufgrund von § 20b IfSG impfberechtigt, sondern aufgrund des
§ 20c IfSG. Diese Vorschrift galt zunächst nur für Grippeschutzimpfungen7 und
ist mit Wirkung vom 01.01.2023 auch auf Corona-Schutzimpfungen erweitert
worden.8 Sie gilt unbefristet.

14 A. Einleitung

4 Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention vom 10.02.
2020, BGBl. I, 148.

5 Eingefügt durch Art. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention gegen
COVID-19 und zur Änderung weitere Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie vom 10.12.2021, BGBl. I, S. 5162. Gem. Art. 2 Nr. 1, 23 Abs. 4 dieses
Gesetzes wird diese Vorschrift zum 01.01.2023 wieder aufgehoben. Damit wäre die
Impfberechtigung dieses nichtärztlichen Personenkreises am 31.12.2022 beendet.

6 Durch Art. 5 des Gesetzes zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbe-
sondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19 vom 16.09.2022 (BGBl. I, S. 1452,
1469) ist der Zeitpunkt des Außerkrafttretens des § 20b IfSG nun auf den 08.04.2023
verschoben worden, korrespondierend mit dem Außerkrafttreten der CoronaImpfV, die
nach Änderung des § 20i SGB V durch Art. 2 dieses Gesetzes bis zu diesem Datum
verlängert bzw. neu erlassen werden kann. Diese Verlängerung ist durch die Sechste
Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Impfverordnung am 29.12.2022 auch erfolgt
(BAnz AT 30.12.2022).

7 § 20c IfSG i.d. F. des Art. 3a Nr. 3 des Gesetzes vom 28.06.2022, BGBl. S. 938, 947.
8 § 20c IfSG i. d.F. des Art. 10 Nr. 3 des Gesetzes vom 20.12.2022, BGBl. 2560,

2594, gültig ab 01.01.2023.



Zweifellos ist die Gabe eines Impfstoffes ein der Prophylaxe dienender ärzt-
licher Heileingriff. Anders als andere Heileingriffe dient er nicht der Behandlung
einer bestehenden Krankheit, sondern der Verhinderung einer Infektion mit ei-
nem Virus sowie der Erkrankung nach einer Virusinfektion. Die Indikation, also
der Grund für den Einsatz des Impfstoffes, ist der Wunsch, das Infektionsrisiko
zu senken und im Falle einer Infektion einen möglichst milden Krankheitsverlauf
zu haben.9 Mittels einer Spritze wird intramuskulär in den Körper ein Medika-
ment eingebracht (injiziert); es wird durch den Einstich – in den meisten Fällen
im Oberarm – ein leichter Schmerz zugefügt. Der Körper reagiert auf den inji-
zierten Impfstoff, er gibt eine ihn belastende Immunantwort. Schon im Normal-
fall führt dies zu einer (kurzfristigen) Beeinträchtigung des körperlichen Wohl-
befindens. Das BVerfG hat in seiner Entscheidung zur einrichtungsbezogenen
Impfpflicht die Wirkungen wie folgt beschrieben:10

„Die Impfung löst konkrete körperliche Reaktionen aus, die sich als Immunantwort
auf die Verabreichung des Impfstoffes darstellen. Zwar klingen diese nach relativ
kurzer Zeit vollständig ab. Dies lässt aber die mit der Immunantwort nicht selten ein-
hergehenden Nebenwirkungen wie etwa Kopf- und Gliederschmerzen unberührt, die
die Betroffenen auch über mehrere Tage in ihrem körperlichen Wohlbefinden nicht
unerheblich beeinträchtigen können.

Daneben können im Einzelfall auch schwerwiegende und/oder länger andauernde
Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen eintreten. Zwar handelt es sich bei den
gemeldeten schwerwiegenden Nebenwirkungen zunächst nur um Verdachtsfälle, die
nur zu einem Teil auch nachweislich zwingend kausal auf die Impfung zurückzufüh-
ren sind. Auch waren die gemeldeten schwerwiegenden Nebenwirkungen sehr selten
und in der Regel nicht von Dauer (. . .) Gleichwohl muss davon ausgegangen werden,
dass eine Impfung im ganz extremen Ausnahmefall auch tödlich sein kann.“

Das BVerfG hat sich bei der Beschreibung der Gefahren auf den Sicherheits-
bericht des Paul-Ehrlich-Instituts11 bezogen. Der Verfasser hatte in einem der ers-
ten erschienenen Aufsätze zur Coronaschutzimpfung für Minderjährige dargelegt,
dass die Impfung für diese nicht gefährlicher als der Weg zum täglichen Schul-
unterricht ist.12

Der Verf. geht im Folgenden von der gefestigten Rechtsprechung aus, dass jede
die körperliche Integrität berührende Maßnahme tatbestandlich eine Körperver-
letzung i. S.d. § 223 StGB ist. Seit der Entscheidung des Reichsgerichts vom
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9 Hart, MedR 2021, 683, 691.
10 BVerfG, Beschluss vom 27. April 2022 – 1 BvR 2649/21, zitiert nach juris,

Rn. 207–208.
11 PEI, Sicherheitsbericht vom 26. Oktober 2021 – Verdachtsfälle von Nebenwirkun-

gen und Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor COVID-19, S. 5 f., 14, 43.
Der Bericht ist am 07.09.2022 aktualisiert worden und umfasst nun den Zeitraum vom
27.12.2020 bis 30.06.2022.

12 Lorenzen, COVuR 2021, 460, 463.


